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BOTSCHAFT                                                                                                    7. Dezember 2023 

 
Referentin: Barbara Pulfer 
 
4. Abwasserentsorgungsreglement, Genehmigung Totalrevision 

 
Ausgangslage 
Das aktuelle Abwasserentsorgungsreglement der Einwohnergemeinde Moosseedorf besteht 
aus dem Jahr 2000 und wurde im Jahr 2006 revidiert. Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
des Kantons Bern hat in der Zwischenzeit das Muster-Abwasserentsorgungsreglement überar-
beitet. 
Die Bauabteilung hat dies zum Anlass genommen, das aktuelle Abwasserreglement der Ge-
meinde Moosseedorf zu überarbeiten. Zum einen sind die Strukturen und diverse Begriffe veral-
tet, zum anderen sind diverse Regelungen in der Umsetzung nicht optimal. 
 
Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 
 
Grundsätzlich 
Das Reglement wurde komplett dem Musterreglement des Kantons Bern angepasst. 
 
Systemumstellung BGW zu LU 
Die einmaligen Anschlussgebühren sowie die wiederkehrenden Grundgebühren im Bereich 
Abwasser werden aktuell anhand der Bewohnergleichwerte (BGW) erhoben. Die BGW werden 
anhand der Anzahl Zimmer und ihre Grösse, sowie der entwässerten Dach- und Platzflächen 
berechnet. Für die Bauabteilung ist diese Berechnung sehr zeitaufwendig und die Aktualität der 
Daten aller Liegenschaften ist nicht gegeben. So ist gerade die Neuberechnungen von Umbau-
ten und Erweiterung sehr schwierig. 
 
Gemäss Musterreglement des Kantons Bern und den Grundlagen des Schweizerischen Verein 
des Gas- und Wasserfachs SVGW werden heute als Berechnungsgrundlagen die sogenannten 
Belastungswerte (BW) nach Loading Unit (LU) angewendet. Für die Erhebung werden alle Ap-
parate und Armaturen mit einem Wasseranschluss aufgenommen. Dieses System wird sowohl 
in der Wasserversorgung wie auch in der Abwasserentsorgung angewendet. 
 
Die Wasserversorgung Saurenhorn arbeitet bereits mit dieser Grundlage. Eine Umstellung auf 
dieses System hat zum Vorteil, dass die WV Saurenhorn die bestehende Datenerhebung sowie 
künftige Aufnahmen der Gemeinde Moosseedorf kostenlos zur Verfügung stellt. Der Aufwand 
im Rahmen der Gewässerschutzbewilligung für die Aufnahme der LU fällt für die Bauabteilung 
deutlich geringerer aus. 
 
Aufhebung des Gebührenreglements zum Abwasserentsorgungsreglement 
Das AWA empfiehlt den Gemeinden neu die Abwasserentsorgung nicht mehr in drei Erlassen 
(Abwasserentsorgungsreglement, Gebührenreglement, Gebührenverordnung), sondern nur 
noch in deren zwei (Abwasserentsorgungsreglement, Abwasserentsorgungsverordnung) zu 
regeln. 
Daher wird das Gebührenreglement zum Abwasserentsorgungsreglement in die 
Abwasserentsorgungsverordnung überführt. Einzig die Höhe der einmaligen 
Anschlussgebühren wird noch im Abwasserentsorgungsreglement geregelt. Gemäss Daniel 
Arn, Kommentar zum bernischen Gemeindegesetz, müssen die Anschlussgebühren von der 
Gemeindeversammlung beschlossen werden. 
 
Künftige Tarifstruktur 
Durch die Systemumstellung der Berechnungsgrundlage müssen auch die Tarife für die 
einmaligen Anschlussgebühren und die wiederkehrenden Grundgebühren angepasst werden. 
Ziel ist es, dass jeder Grundeigentümer die gleich hohen Grundgebühren bezahlt wie bisher. 
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Die Wiederkehrenden Grundgebühren werden in der Verordnung geregelt (Kompetenz 
Gemeinderat). Hier wird lediglich informativ darauf eingegangen. 
 
Auf eine Erhebung der LU bei allen Liegenschaften wurde aus Kostengründen verzichtet. Die 
bestehenden BGW sollen mit einem Faktor auf die entsprechenden LU umgerechnet werden, 
damit die Einnahmen gleich hoch ausfallen wie bisher. 
Die neue Berechnungsgrundlage wird dann allen Grundeigentümern eröffnet. Diese können 
sich entsprechend äussern und auf Wunsch die korrekte Anzahl der LU aufnehmen lassen. 
Spätestens bei Umbauten und Erweiterungen werden die LU korrekt erhoben und angepasst. 
 
Finanzielle Auswirkungen der Umstellung 
Durch die Umrechnung von BGW auf LU wird es bei den Grundgebühren Schwankungen in der 
Höhe von ca. CHF 50.00 bis CHF 100.00 im Jahr nach oben und unten geben. Die Auswirkun-
gen sind somit für den Grundeigentümer finanziell vertretbar. 
 
Der Preisüberwacher empfiehlt: 
Für die Bemessung der Anschlussgebühren sind die neuen Werte so festzulegen, dass die 
Abweichungen (gegen unten und oben) für die Mehrheit der Gebäudearten unter 20% bleibt. 
 
Die wiederkehrende Verbrauchsgebühr pro m3 eingeleitetes Abwasser bleibt bestehen. 
 
Rabatt für Versickerungsanteil 
Im aktuellen Reglement ist ein Rabatt für den Versickerungsanteil vorgesehen. Dieser diente 
ursprünglich dazu, die Grundeigentümer für eine möglichst hohe Versickerung zu "belohnen". 
Im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision wurde die Grünflächenziffer aufgehoben. 
Demnach fällt die Berechnung sowie deren Überprüfung weg. Weiter ist es heute Pflicht, nicht 
verschmutztes Regenabwasser als erstes versickern zu lassen oder in ein oberirdisches 
Gewässer einzuleiten, bevor es in die ARA eingeleitet werden darf. 
Der Wegfall des Versickerungsanteils wird bei der Gebührenstruktur berücksichtigt. 
 
Spezialfinanzierung Abwasser 
Die Spezialfinanzierung Abwasser ist in den letzten Jahren bewusst defizitär, damit der Hohe 
Bestand entsprechend reduziert wird. Eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr ist daher auch 
ohne Anpassung des Reglements in naher Zukunft notwendig. 
 
Inkrafttreten 
Das Reglement tritt per 1. Januar 2025 in Kraft.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt einstimmig: 
1. Das Abwasserentsorgungsreglement zu genehmigen. 


